
 

 
 
 
 
 

SinnerSchrader Aktiengesellschaft, Hamburg 
Völckersstraße 38, 22765 Hamburg 

 
Wertpapierkennnummer: 514190 

Veröffentlichungen gemäß § 25 Abs. 1 WpHG 
 
Herr Thomas Dyckhoff, Deutschland, hat uns am 18.01.2007 gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG i.V.m. § 
22 WpHG aus eigener Verpflichtung und in Vollmacht und Vertretung der in lit. b bis e genannten 
Personen mitgeteilt, dass 
 
a.  Herrn Thomas Dyckhoff, Deutschland, am 15.01.2007 bekannt wurde, dass sein 

Stimmrechtsanteil gemäß § 21 WpHG i.V.m. § 22 WpHG aufgrund von Verkäufen in den 
Konsortialkreisen, zuletzt am 26.11.2006, die Schwelle von 50 % unterschritten hat und nur 
noch 48,9744 % beträgt. Davon sind ihm 48,5417 % der Stimmrechte nach § 22 Abs. 2 WpHG 
zuzurechnen; 

 

b. Herrn Matthias Schrader, Deutschland, am 15.01.2007 bekannt wurde, dass sein 
Stimmrechtsanteil gemäß § 21 WpHG i.V.m. § 22 WpHG aufgrund von Verkäufen in den 
Konsortialkreisen, zuletzt am 26.11.2006, die Schwelle von 50 % unterschritten hat und nur 
noch 48,9744 % beträgt. Davon sind ihm 28,6788 % der Stimmrechte nach § 22 Abs. 2 WpHG 
zuzurechnen; 

 
c. Herrn Oliver Sinner, Deutschland, am 15.01.2007 bekannt wurde, dass sein Stimmrechtsanteil 

gemäß §21 WpHG i.V.m. § 22 WpHG aufgrund von Verkäufen in den Konsortialkreisen, 
zuletzt am 26.11.2006, die Schwelle von 50 % unterschritten hat und nur noch 48,9744 % 
beträgt. Davon sind ihm 40,3110 % der Stimmrechte nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen; 

 
d. Herrn Detlef Wichmann, Deutschland, am 15.01.2007 bekannt wurde, dass sein 

Stimmrechtsanteil gemäß § 21 WpHG i.V.m. § 22 WpHG aufgrund von Verkäufen in den 
Konsortialkreisen, zuletzt am 26.11.2006, die Schwelle von 50 % unterschritten hat und nur 
noch 48,9744 % beträgt. Davon sind ihm 47,9781 % der Stimmrechte nach § 22 Abs. 2 WpHG 
zuzurechnen; 

 
e. Herrn Sebastian Dröber, Deutschland, am 15.01.2007 bekannt wurde, dass sein 

Stimmrechtsanteil gemäß § 21 WpHG i.V.m. § 22 WpHG aufgrund von Verkäufen in den 
Konsortialkreisen, zuletzt am 26.11.2006, die Schwelle von 50 % unterschritten hat und nur 
noch 48,9744 % beträgt. Davon sind ihm 48,3680 % der Stimmrechte nach § 22 Abs. 2 WpHG 
zuzurechnen. 

 
 
 
SinnerSchrader Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
 
Hamburg, 18. Januar 2007 


